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novabis	 soll	 unserem	 Zusammenwirken	 mit	 den	
kirchlichen	 Partnern	 in	 osteuropa	 besondere	 auf-
merksamkeit	 zugewandt	 werden.	 Das	 Leitwort	 ist	
dem	Johannesevangelium	entnommen:	„alle	sollen	
eins	sein“	(Joh	17,21).

Wir	bitten	sie,	liebe	brüder	und	schwestern:	Un-
terstützen	sie	die	arbeit	von	Renovabis	auch	am	
diesjährigen	 Pfingstsonntag	 mit	 einer	 großzügigen	
spende!	Dafür	sagen	wir	bischöfe	ihnen	schon	jetzt	
ein	herzliches	vergelt’s	Gott!

Freiburg,	den	25.	Februar	2010

Für	das	erzbistum	Paderborn

erzbischof	von	Paderborn

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 16. Mai 2010, in 
allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen wer-
den. Der Ertrag der Kollekte am Pfingstsonntag, dem 23. 
Mai 2010, ist ausschließlich für die Aktion REnoVAbiS 
bestimmt.

Nr. 48. Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingst
aktion RENOVABIS 2010

Liebe	schwestern	und	brüder	im	Glauben,

20	Jahre	nach	dem	sturz	des	Kommunismus	zeigt	
der	blick	in	den	osten	europas	ganz	unterschiedli-
che	 bilder.	 Wir	 sehen	 Länder	 und	 Regionen,	 die	
große	 Fortschritte	 gemacht	 haben;	 der	 aufbruch	
zur	 Freiheit	 hat	 dort	 Früchte	 getragen.	 Daneben	
aber	stehen	bilder	von	armut	und	not,	des	elends	
und	 der	 verzweiflung.	 auf	 diesen	 bildern	 finden	
sich	 vor	 allem	 Familien,	 Kinder,	 alte	 Menschen,	
Kranke	und	gesellschaftliche	Randgruppen.

Wo	niemand	sonst	mehr	hilft,	da	helfen	die	Kir-
chen	vor	ort.	Mit	 ihnen	steht	die	solidaritätsaktion	
Renovabis	 im	 lebendigen	 austausch.	 Denn	 als	
Christen	der	östlichen	und	der	westlichen	Tradition	
ist	 uns	 das	gemeinsame	 Zeugnis	 für	 ein	 christlich	
geprägtes	 und	 sozial	 gerechtes	 europa	 aufgetra-
gen.	 es	 geht	 um	 die	 verkündigung	 des	 Glaubens	
und	 um	 eine	 nächstenliebe,	 die	 besonders	 den	
schwächsten	 Gliedern	 der	 Gesellschaft	 zugute-
kommt.	bei	der	diesjährigen	Pfingstaktion	von	Re-
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Nr. 50. Beschlüsse der Zentral–KODA vom 
12. 11. 2009

i. Entgeltumwandlung

Änderungsbeschluss	 gemäß	 §	 3	 abs.	 1	 Ziffer	 1	 Zen-
tral-KoDa-ordnung	(ZKo)

Die	Zentral-KoDa	beschließt,	den	beschluss	zur	ent-
geltumwandlung	 vom	 15.	 4.	 2002	 (Ka	 2002,	 st.	 7,	 nr.	
132.),	zuletzt	geändert	durch	beschluss	vom	1.	10.	2007	
(Ka	2008,	st.	2,	nr.	21.),	wie	folgt	zu	ändern:

Ziffer 1 b wird um folgenden Satz 2 ergänzt:

im Einvernehmen zwischen Dienstgeber und Dienst-
nehmer können auch höhere beträge umgewandelt wer-
den.

ii. ordnung über die Anrechnung von Vordienstzeiten 
zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten

beschluss	gemäß	§	3	abs.	1	Ziffer	3	d)	Zentral-KoDa-
ordnung	(ZKo)

Die	 Zentral-KoDa	 beschließt	 die	 nachfolgende	 ord-
nung:

Der	Ökumenische	Kirchentag	ist	jedoch	nicht	nur	
die	sache	derer,	die	persönlich	an	ihm	teilnehmen.	
er	 ist	 auch	 ausdruck	 der	 bereitschaft	 aller	 enga-
gierten	Christen	zur	Mitverantwortung	in	Kirche	und	
Gesellschaft.	 Deshalb	 sollten	 auch	 alle,	 die	 nicht	
nach	 München	 kommen	 können,	 die	 Möglichkeit	
nutzen,	zum	Gelingen	dieses	großen	ökumenischen	
ereignisses	 in	Deutschland	beizutragen.	 ihr	Gebet	
ist	 dafür	 ein	 wichtiger	 baustein.	 Helfen	 sie	 auch	
durch	 eine	 großzügige	 spende	 mit,	 dass	 der	 2.	
Ökumenische	 Kirchentag	 ein	 weithin	 sichtbares	
und	 spürbares	 Zeichen	 unseres	 christlichen	 be-
kenntnisses	 und	 unseres	 beherzten	 engagements	
wird	auf	dem	Weg	zur	sichtbaren	einheit	der	Chris-
ten,	die	nur	Gottes	Geist	uns	schenken	kann.

bonn,	den	9.	april	2010

Für	das	erzbistum	Paderborn

erzbischof	von	Paderborn

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 9. Mai 2010, in al-
len Gottesdiensten sowie in der Vorabendmesse verlesen 
werden.

Nr. 49. Aufruf der deutschen Bischöfe zur Kollekte 
für den 2. Ökumenischen Kirchentag 2010 in 
München

„Damit	 ihr	 Hoffnung	 habt“	 –	 so	 lautet	 das	 Leit-
wort	des	2.	Ökumenischen	Kirchentages,	der	vom	
12.	 bis	 zum	 16.	 Mai	 2010	 in	 München	 stattfinden	
wird.	Durch	die	Frohe	botschaft	von	der	Hoffnung,	
die	in	der	auferstehung	Jesu	Christi	wurzelt,	soll	ein	
positives	 signal	 für	 Kirche	 und	 Gesellschaft	 von	
München	ausgehen.

Wenn	 sich	 in	 München	 viele	 Gläubige	 zu	 Ge-
spräch	 und	 Gebet,	 zu	 Gottesdienst	 und	 Feier	 be-
gegnen,	ist	dies	ein	Zeichen	der	Hoffnung	für	unser	
Land	 und	 für	 unsere	 Welt.	 Der	 Ökumenische	 Kir-
chentag	 soll	 ein	 großes	 ökumenisches	 Fest	 wer-
den,	das	deutlich	macht,	dass	über	alle	Konfessi-
onsgrenzen	hinweg	die	Gemeinsamkeit	im	Glauben	
stärker	 und	 bedeutender	 ist	 als	 das	 Trennende.	
Christen	aller	Konfessionen	haben	eine	gemeinsa-
me	 sendung	 für	 unsere	 Welt.	 Der	 Ökumenische	
Kirchentag	 soll	 ein	 klares	 Zeichen	 dafür	 werden,	
dass	 wir	 bereit	 sind,	 Weltverantwortung	 zu	 über-
nehmen	und	uns	dem	Dienst	am	nächsten	 immer	
wieder	neu	zu	stellen.

Dokumente des Erzbischofs

ordnung über die Anrechnung von Vordienstzeiten 
zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten

1. Soweit in den kirchlichen Arbeitsvertragsordnungen 
Regelungen zur Anerkennung von sog. Stufenlaufzeiten 
zur bestimmung der Stufe innerhalb einer Entgeltgruppe 
vorgesehen sind, gelten folgende Vorschriften:

1.1 bei aneinander gereihten befristeten Dienstverhält-
nissen mit demselben Dienstgeber, die nicht mehr als sie-
ben Wochen unterbrochen sind, ist von einer ununterbro-
chen zurückgelegten Tätigkeit auszugehen.

1.2 bei dem Wechsel eines Dienstnehmers von einem 
Dienstgeber im bereich der Grundordnung des kirchli-
chen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 
zu einem anderen Dienstgeber im bereich der Grundord-
nung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Ar-
beitsverhältnisse gilt:

a) Vordienstzeiten bei einem früheren Dienstgeber im 
Geltungsbereich der Grundordnung können angerechnet 
werden.

b) beträgt die Unterbrechung nicht mehr als sechs 
Monate, sollen Vordienstzeiten anerkannt werden, wenn

aa) der Dienstgeberwechsel aufgrund eines betriebs-
bedingten Wegfalls des Arbeitsplatzes bei dem früheren 
Dienstgeber erfolgt ist,
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Katholischen	 Kirchengemeinde	 Pfarrei	 st.	 Joseph	 Dort-
mund-Kirchlinde.

Die	Kirchenbücher,	das	archiv	sowie	sämtliche	akten	
der	 Katholischen	 Kirchengemeinde	 Pfarrei	 Heilig	 Kreuz	
Dortmund-Rahm-Jungferntal	 werden	 der	 Katholischen	
Kirchengemeinde	 Pfarrei	 st.	 Joseph	 Dortmund-Kirchlin-
de	als	ausschließlicher	Rechtsnachfolgerin	zugeführt.

Artikel 4

Mit	 aufhebung	 der	 Katholischen	 Kirchengemeinde	
Pfarrei	 Heilig	 Kreuz	 Dortmund-Rahm-Jungferntal	 geht	
deren	gesamtes	bewegliches	und	unbewegliches	vermö-
gen	im	Wege	der	Gesamtrechtsnachfolge	auf	die	Katholi-
sche	 Kirchengemeinde	 Pfarrei	 st.	 Joseph	 Dortmund-
Kirchlinde	 über.	 Gleiches	 gilt	 für	 bestehende	 Forderun-
gen	und	verbindlichkeiten.

Artikel 5

Mit	 aufhebung	 der	 Katholischen	 Kirchengemeinde	
Pfarrei	 Heilig	 Kreuz	 Dortmund-Rahm-Jungferntal	 geht	
deren	im	Grundbuch	von	Dortmund	blatt	89749	auf	„Ka-
tholische	Pfarrgemeinde	Heilig	Kreuz	in	Dortmund-Rahm-
Jungferntal“	eingetragenes	Grundvermögen:

Grundbuch von Dortmund blatt 89749

Gemarkung Flur Flur-
stück

Größe	
(qm)

nutzungsart	und	Lage

Kirchlinde 3 1129 	 289 Gebäude-	und	Frei	fläche,	
öffentlich,		Jung	ferntal-		
straße

Rahm 1 129 6322 Hof-	und	Gebäudefläche,	
Jungferntalstraße

Rahm 1 130 3068 Gebäude-	und	Frei	fläche,	
öffentlich,	Jungferntal-
straße	47a

Rahm 3 709 	 384 Hof-	und	Gebäudefläche,	
Jungferntalstraße

auf	 die	 Katholische	 Kirchengemeinde	 st.	 Joseph	 in	
Dortmund-Kirchlinde	über.

Das	Grundbuch	ist	entsprechend	zu	berichtigen.

Artikel 6

Die	aufhebung	und	die	Zuweisung	gelten	als	vollzogen	
mit	dem	1.	april	2010,	für	den	staatlichen	bereich	jedoch	
frühestens	vom	Tage	der	staatlichen	anerkennung	an.

Paderborn,	10.	Februar	2010

Der	erzbischof	von	Paderborn

L.s.

erzbischof

az.:	1.11/51915-11-1/08

Urkunde

Die	 aufhebung	 der	 Katholischen	 Kirchengemeinde	
Pfarrei	Heilig	Kreuz	Dortmund-Rahm-Jungferntal	und	die	
Zuweisung	 deren	 Pfarrgebietes	 an	 die	 Katholische	 Kir-
chengemeinde	 Pfarrei	 st.	 Joseph	 Dortmund-Kirchlinde	
wird	hiermit	für	den	staatlichen	bereich	anerkannt.

bb) der Dienstgeberwechsel familiär (wie bspw. kirchli-
che Eheschließung, Pflege eines Angehörigen) bedingt ist 
oder

cc) in der Vordienstzeit einschlägige berufserfahrung 
gesammelt wurde.

Protokollerklärung zu Ziffer 1.2

Vordienstzeiten im Sinne dieser ordnung sind Zeiten 
einer für die neue beschäftigung einschlägigen berufli-
chen Tätigkeit bei einem vorherigen Dienstgeber.

2. bei der Entscheidung über die Anrechnung von Vor-
dienstzeiten sind die Möglichkeiten der Refinanzierung 
aus der öffentlichen Hand mit abzuwägen.

3. Von den vorstehenden Vorschriften abweichende, 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter günstigere Rege-
lungen in den Arbeitsvertragsordnungen bleiben unbe-
rührt.

4. Diese ordnung tritt am 1. März 2010 in Kraft.

Die	vorstehenden	beschlüsse	der	Zentral-KoDa	setze	
ich	hiermit	für	das	erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	12.	4.	2010

Der	erzbischof	von	Paderborn

L.s.

erzbischof

az.:	5/a	38-20.01.1/197

Nr. 51. Urkunde über die Aufhebung der Katholi
schen Kirchengemeinde Pfarrei Heilig Kreuz 
DortmundRahmJungferntal und über die 
Zuweisung des Pfarrgebietes an die Katholi
sche Kirchengemeinde Pfarrei St. Joseph 
DortmundKirchlinde

nach	 Durchführung	 der	 erforderlichen	 anhörungen	
wird	bestimmt:

Artikel 1

Die	Katholische	Kirchengemeinde	Pfarrei	Heilig	Kreuz	
Dortmund-Rahm-Jungferntal	 wird	 gemäß	 can.	 515	 §	 2	
CiC	aufgehoben	und	deren	Pfarrgebiet	der	Katholischen	
Kirchengemeinde	 Pfarrei	 st.	 Joseph	 Dortmund-Kirchlin-
de	zugewiesen.

Damit	 erlischt	 zugleich	 der	 durch	 Dekret	 vom	 6.	 8.	
2002	 (vgl.	 Ka	 145	 [2002]	 157-158,	 nr.	 174.)	 errichtete	
Pastoralverbund	Kirchlinde-Rahm.

Artikel 2

Die	Grenze	der	Katholischen	Kirchengemeinde	Pfarrei	
st.	 Joseph	 Dortmund-Kirchlinde	 bilden	 die	 bisherigen	
außengrenzen	der	beiden	Kirchengemeinden.

Artikel 3

Die	bisherige	Pfarrkirche	Heilig	Kreuz	wird	unter	beibe-
haltung	ihres	Kirchentitels	(can.	1218	CiC)	Filialkirche	der	
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Nr. 53. Ordnung für die Diözesanstelle „Berufungs
pastoral“ im Erzbistum Paderborn

§ 1 Zielsetzung

(1)	 berufungspastoral	ist	ein	integraler	bestandteil	der	
Pastoral	 im	 erzbistum	 Paderborn.	 Die	 Diözesanstelle	
„berufungspastoral“	ist	dafür	verantwortlich,	die	Pastoral	
des	erzbistums	in	berufungspastoraler	Hinsicht	zu	inspi-
rieren,	 entsprechende	 aktivitäten	 zu	 koordinieren	 oder	
durchzuführen	 sowie	 das	 berufungspastorale	 anliegen	
auf	allen	ebenen	des	erzbistums	zu	stärken.

(2)	 Der	Diözesanstelle	zugeordnet	 ist	das	 „Päpstliche	
Werk	für	Geistliche	berufe	im	erzbistum	Paderborn“.

(3)	 Der	Diözesanstelle	steht	ein	eigener	etat	zur	verfü-
gung.

(4)	 Die	Diözesanstelle	kooperiert	mit	berufungspasto-
ralen	einrichtungen	außerhalb	des	erzbistums	Paderborn	
wie	dem	Zentrum	für	berufungspastoral	in	Freiburg	oder	
anderen	Diözesanstellen.

§ 2 Aufgaben

(1)	 Gemäß	der	Zielsetzung	(§	1)	hat	die	Diözesanstelle	
folgende	aufgaben:

(a)	 sie	fördert	initiativen,	die	eine	auseinandersetzung	
mit	der	Thematik	berufung	ermöglichen.	Diese	sollen	Ge-
tauften	dabei	helfen,	das	eigene	Leben	nach	dem	evan-
gelium	 auszurichten.	 insbesondere	 sind	 dabei	 impulse	
für	das	Leben	aus	dem	Gebet	und	mit	der	Heiligen	schrift	
von	bedeutung.

(b)	 ihr	obliegt	die	ausrichtung	von	berufungspastora-
len	veranstaltungen	auf	Diözesanebene,	die	der	begeg-
nung	 und	 Zusammenführung	 von	 jungen	 Menschen	 im	
sinne	der	in	(a)	beschriebenen	initiativen	dienen.

(c)	 sie	fördert	den	aufbau	lokaler	aktivitäten	und	Treff-
punkte	zur	kontinuierlichen	Glaubensvertiefung	und	spiri-
tuellen	 Prägung	 junger	 Menschen,	 etwa	 in	 Dekanaten,	
Pastoralverbünden	 und	 Gemeinden,	 und	 bietet	 diesen	
Unterstützung	an.

(d)	 sie	fördert	die	begleitung	und	Weiterbildung	von	in	
der	 berufungspastoral	 tätigen	 hauptberuflichen	 und	 eh-
renamtlichen	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern.

(2)	 Zur	erfüllung	dieser	aufgaben	kann	die	Diözesan-
stelle	 mit	 Trägern	 von	 Jugend-,	 sakramenten-	 oder	 er-
wachsenenpastoral	kooperieren	oder	sich	an	aktivitäten	
dieser	und	anderer	Träger	beteiligen.

(3)	 im	 blick	 auf	 die	 Förderung	 geistlicher	 berufe	 und	
kirchlich-pastoraler	 Dienste	 hat	 die	 Diözesanstelle	 fol-
gende	aufgaben:

(a)	 sie	 soll	 das	 interesse	 an	 geistlichen	 berufen	 und	
kirchlich-pastoralen	Diensten	fördern.

(b)	 sie	hilft	einzelnen	durch	begleitung	und	beratung	
bei	 der	 entsprechenden	 Klärung	 und	 entscheidungsfin-
dung.

(c)	 sie	kooperiert	zur	Durchführung	berufsspezifischer	
veranstaltungen	 mit	 den	 ausbildungsstätten	 für	 geistli-
che	berufe	und	kirchlich-pastorale	Dienste	im	erzbistum	
Paderborn	 (erzbischöfliches	 Theologenkonvikt,	 erzbi-
schöfliches	 Priesterseminar,	 Paulus-Kolleg,	 Klemens-
Hofbauer-Kolleg),	 ferner	 mit	 orden	 und	 geistlichen	 Ge-
meinschaften.

arnsberg,	den	24.	Februar	2010

az.:	48.03

bezirksregierung	arnsberg

im	auftrag

L.s.

gez.	Tenschert

Nr. 52. Drittes Gesetz zur Änderung des Statuts des 
Kirchensteuerbeirates für den im Land Nie
dersachsen gelegenen Teil der Erzdiözese 
Paderborn im Bereich der katholischen Kir
chengemeinde St. Georg in Bad Pyrmont 
vom 7. Juni 1979 (KA 1979, S. 136, Nr. 162.) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Au
gust 2007 (KA 2007, S. 140, Nr. 114.)

Artikel i

Das	statut	des	Kirchensteuerbeirates	für	den	im	Lande	
niedersachsen	gelegenen	Teil	der	erzdiözese	Paderborn	
im	bereich	der	katholischen	Kirchengemeinde	st.	Georg	
in	bad	Pyrmont	vom	7.	Juni	1979	(Kirchliches	amtsblatt	
für	die	erzdiözese	Paderborn	1979,	s.	136,	nr.	162.),	zu-
letzt	 geändert	 durch	 Gesetz	 vom	 10.	 august	 2007	 (Ka	
2007,	s.	140,	nr.	114.)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	abs.	1	Ziff.	4	wird	wie	folgt	geändert:

„zwei	 Mitglieder,	 die	 ihren	 Wohnsitz	 im	 bereich	 der	
kath.	Kirchengemeinde	st.	Georg	in	bad	Pyrmont	haben	
und	 nach	 den	 geltenden	 vorschriften	 die	 erforderlichen	
persönlichen	 voraussetzungen	 für	 die	 Mitgliedschaft	 in	
einem	Kirchenvorstand	erfüllen.“

2.	 in	§	6	wird	absatz	2	gestrichen.	Der	bisherige	ab-
satz	3	wird	zu	absatz	2.	Danach	wird	folgender	absatz	3	
neu	angefügt:

„Das	Protokoll	ist	zu	beginn	der	nächsten	sitzung	des	
Kirchensteuerbeirates	unbeschadet	der	Wirksamkeit	der	
gefassten	beschlüsse	zu	genehmigen.	Dies	erfolgt	durch	
die	Unterzeichnung	von	drei	Mitgliedern.“

Artikel ii

Dieses	Gesetzes	tritt	mit	dem	Tage	seiner	veröffentli-
chung	im	Kirchlichen	amtsblatt	für	die	erzdiözese	Pader-
born	in	Kraft.

Paderborn,	den	11.	3.	2010

Der	erzbischof	von	Paderborn

L.s.

erzbischof

az.:	b	44-20.04.1
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beauftragte,	bei	dessen	Fehlen	der	Leiter	der	Diözesan-
stelle.

(2)	 Die	Konferenz	hat	die	aufgabe,	 für	die	 integration	
der	berufungspastoral,	ihre	Rückbindung	an	die	Pastoral	
und	 eine	 vernetzung	 mit	 berufungspastoralen	 anliegen	
und	aktivitäten	anderer	einrichtungen	des	erzbistums	zu	
sorgen.

(3)	 Der	 Konferenz	 für	 berufungspastoral	 gehören	 ne-
ben	dem	vom	erzbischof	beauftragen,	dem	Leiter	der	Di-
özesanstelle	und	den	in	§	3	abs.	4	und	5	Genannten	an:

(a)	 ein	vertreter	oder	eine	vertreterin	der	Hauptabtei-
lung	Pastorale	Dienste	im	erzbischöflichen	Generalvikari-
at

(b)	 ein	vertreter	oder	eine	vertreterin	der	Hauptabtei-
lung	schule	und	erziehung	im	erzbischöflichen	General-
vikariat

(c)	 der	 bischöfliche	 beauftragte	 für	 den	 ständigen	
	Diakonat	oder	ein	von	ihm	beauftragter	vertreter

(d)	 ein	vertreter	oder	eine	vertreterin	der	abteilung	Ju-
gendpastoral	 –	Jugendarbeit	der	Hauptabteilung	Pasto-
rale	Dienste	im	erzbischöflichen	Generalvikariat

(e)	 ein	Mitglied	des	bDKJ-Diözesanvorstandes
(f)	 je	ein	vertreter	der	männlichen	und	eine	vertreterin	

der	weiblichen	institute	gottgeweihten	Lebens	im	erzbis-
tum	Paderborn.

Die	Personen	zu	(a),	(b)	und	(d)	bis	(f)	werden	vom	erz-
bischof	für	die	Dauer	von	vier	Jahre	berufen,	der	vertreter	
und	die	vertreterin	zu	 (f)	auf	vorschlag	der	Paderborner	
ordenskonferenz.

(4)	 Weitere	Mitglieder	können	vom	erzbischof	zeitlich	
befristet	berufen	werden.

§ 6 Forum berufungspastoral

(1)	 einmal	jährlich	richtet	die	Diözesanstelle	das	Forum 
berufungspastoral	aus.

(2)	 auf	dem	Forum	werden

–	das	Jahresprogramm	vorgestellt
–	 berufungstheologisch	 relevante	 Themen	 vorgestellt	

und	beraten
–	 die	 Konzeption	 der	 berufungspastoralen	 schwer-

punkte	beraten
–	 Maßnahmen	 zur	 schulung	 der	 lokalen	 Mitarbeiter	

und	Mitarbeiterinnen	beraten
–	Wünsche	und	anregungen	der	Mitarbeiter	und	Mitar-

beiterinnen	in	der	berufungspastoral	gesammelt.

(3)	 einzuladen	sind:

–	 interessierte	 Priester,	 Gemeindereferentinnen	 und	
Gemeindereferenten,	Diakone	und	ordenschristen

–	 vertreterinnen	 und	 vertreter	 der	 die	 Konferenz	 für	
berufungspastoral	konstituierenden	Gruppen

–	die	 in	den	lokalen	aktivitäten	der	berufungspastoral	
tätigen	ehrenamtlichen	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen

–	Mitglieder	in	berufungspastoralen	aktivitäten
–	in	der	ausbildung	für	einen	geistlichen	oder	kirchlich-

pastoralen	Dienst	befindliche.

§ 7 inkraftsetzungsformel

Diese	ordnung	tritt	zum	1.	april	2010	in	Kraft.	sie	tritt	
an	die	stelle	der	ordnung	vom	8.	Juni	2007.

(4)	 im	blick	auf	die	Förderung	des	berufungspastora-
len	anliegens	im	erzbistum	Paderborn	insgesamt	hat	die	
Diözesanstelle	folgende	aufgaben:

(a)	 Gemäß	§	2	abs.	2	fördert	sie	den	aufbau	von	ver-
lässlichen	 Formen	 der	 Zusammenarbeit	 mit	 Kooperati-
onspartnern,	 etwa	 Jugend-	 und	 Ministrantenpastoral,	
Hochschul-	 und	 schulseelsorge	 oder	 erwachsenenbil-
dung.

(b)	 sie	 fördert	nach	Möglichkeit	die	berücksichtigung	
berufungspastoraler	anliegen	auf	allen	ebenen	des	erz-
bistums	 durch	 Mitarbeit	 oder	 impulse	 in	 Gremien,	 aus-
schüssen	und	aktivitäten	der	verschiedenen	bereiche	der	
Pastoral.

(5)	 im	blick	auf	das	„Päpstliche	Werk	für	geistliche	be-
rufe	im	erzbistum	Paderborn“	gilt:	Die	Diözesanstelle	be-
gleitet,	ermutigt	und	unterstützt	die	Gebetsgemeinschaft	
im	anliegen	der	geistlichen	berufe.

§ 3 Leiter der Diözesanstelle sowie 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1)	 Der	Leiter	und	die	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	
der	 Diözesanstelle	 sind	 dem	 erzbischof	 oder	 dem	 von	
ihm	beauftragten	unmittelbar	zugeordnet.

(2)	 Die	 Diözesanstelle	 „berufungspastoral“	 wird	 von	
einem	Priester	des	erzbistums	Paderborn	geleitet.	Dieser	
trägt	den	Titel	Leiter	der	Diözesanstelle	„berufungspasto-
ral“.

(3)	 Der	 Leiter	 der	 Diözesanstelle	 „berufungspastoral“	
ist	zugleich	Leiter	des	„Päpstlichen	Werkes	für	geistliche	
berufe	im	erzbistum	Paderborn“.

(4)	 ihm	ist	die	stelle	eines	Referenten	oder	einer	Refe-
rentin	zugeordnet,	die	von	einem	ordensmitglied	besetzt	
werden	kann.

(5)	 Zur	Mitarbeit	 in	der	Diözesanstelle	wird	ein	weite-
rer,	in	der	Regel	in	der	Priesterausbildung	tätiger	Priester	
im	Rahmen	seiner	Tätigkeit	beauftragt.

(6)	 Zudem	 ist	eine	sekretariatskraft	 für	die	Diözesan-
stelle	vorzusehen.

§ 4 beirat

(1)	 im	beirat	der	Diözesanstelle	werden	deren	aktivitä-
ten	mit	denen	der	ausbildungsstätten	für	geistliche	beru-
fe	und	kirchlich-pastorale	Dienste	koordiniert	und	theolo-
gisch	reflektiert.	er	tagt	in	der	Regel	zweimal	im	Jahr.

(2)	 Dem	beirat	gehören	neben	dem	Leiter	der	Diöze-
sanstelle	und	den	in	§	3	abs.	4	und	5	Genannten	der	Re-
gens	des	Priesterseminars,	der	Leiter	des	Theologenkon-
vikts,	 der	 Rektor	 des	 Klemens-Hofbauer-Kollegs,	 der	
Rektor	des	Paulus-Kollegs	oder	ein	von	ihm	beauftragter	
vertreter	 sowie	 der	 Präfekt	 des	 Theologenkonvikts	 an.	
Der	Leiter	der	Diözesanstelle	kann	bis	zu	drei	weitere	Mit-
glieder	berufen.

(3)	 nach	 Möglichkeit	 findet	 einmal	 im	 Jahr	 eine	 Zu-
sammenkunft	des	beirats	mit	dem	erzbischof	oder	dem	
von	ihm	beauftragten	statt.

§ 5 Konferenz für berufungspastoral

(1)	 Mindestens	einmal	 im	Jahr	 tagt	die	Konferenz	 für	
berufungspastoral.	Den	vorsitz	führt	der	vom	erzbischof	
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rität	 und	 sollte	 im	 sinne	 eines	 austausches	 der	 Gaben	
auf	dem	Weg	zum	Pfingstfest	hin	gepflegt	werden.	Dies	
kann	 in	 unseren	 Pfarreien,	 in	 Krankenhäusern,	 in	 alten-
heimen,	in	schulgottesdiensten,	aber	auch	bei	Kranken-
besuchen	und	im	persönlichen	Gebet	geschehen.	eben-
so	sei	daran	erinnert,	dass	Papst	Leo	Xiii.	bereits	1897	in	
seiner	 enzyklika	 „Divinum	 illud	 munus“	 die	 novene	 als	
Gebet	zum	Heiligen	Geist	um	die	einheit	der	Christen	al-
len	Pfarrgemeinden	ausdrücklich	aufgetragen	hat.	so	la-
de	 ich	 sie	 herzlich	 zum	 beten	 der	 Pfingstnovene	 2010	
ein.

ihr

erzbischof	von	Paderborn

Paderborn,	11.	März	2010

Der	erzbischof	von	Paderborn

L.s.

erzbischof

az.:	1.11/b	21-10.00.1/1

Nr. 54. Empfehlung des Erzbischofs zum Gebet der 
Pfingstnovene 2010 „Komm, du Geist der 
Einheit“

Dieses	Gebet	mit	den	Menschen	in	Mittel-	und	osteu-
ropa	ist	ein	großartiges	Zeichen	unserer	Glaubenssolida-

Nr. 55. Wahrung von Urheberrechten bei der öffent
lichen Übertragung von Spielen der Fußball
WM 2010 in Pfarrgemeinden

vom	11.	6.	bis	zum	11.	7.	2010	findet	die	Fußball-WM	
in	 südafrika	 statt.	 aus	 den	 Pfarrgemeinden	 des	 erzbis-
tums	 wird	 im	 Zusammenhang	 mit	 geplantem	 „Public	
view	ing“	 vereinzelt	 die	 Frage	 nach	 den	 Übertragungs-
rechten	an	Fernsehbild	und	Fernsehton	gestellt.	Der	ver-
band	 der	 Diözesen	 Deutschlands	 (vDD)	 hat	 diesbezüg-
lich	Kontakt	mit	den	betroffenen	Rechteinhabern	aufge-
nommen	 und	 eine	 verfahrensweise	 vereinbart.	 nähere	
informationen	 hierzu	 können	 beim	 erzbischöflichen	 Ge-
neralvikariat,	 Zentralabteilung	 Rechtsamt	 (Tel.	
0	52	51	/	1	25-12	95),	angefordert	werden.

az.:	1.7/b	42-29.02.1/5

Nr. 56. Dekret zur Bestellung eines Vermögensver
walters der katholischen Kirchengemeinde 
St. Anna in Dortmund

Dekret

Da	 in	 der	 katholischen	 Kirchengemeinde	 st.	 anna,	
Kreuzstraße	 61,	 44139	 Dortmund,	 beim	 letzten	 turnus-
mäßigen	Wahltermin	am	8./9.	november	2009	keine	Wahl	
von	Kirchenvorstandsmitgliedern	mehr	zustande	gekom-
men	 ist,	 wird	 nach	 Herstellung	 des	 einvernehmens	 mit	
der	bezirksregierung	arnsberg

Herr Elmar Hoffmann,

Geschäftsführer	des	Gemeindeverbandes	Katholischer	
Kirchengemeinden	Östliches	Ruhrgebiet,	dienstansässig:	
Propsteihof	10,	44137	Dortmund,

mit	Wirkung	zum	15.	Januar	2010	gem.	§	19	des	Ge-
setzes	über	die	verwaltung	des	katholischen	Kirchenver-
mögens	 vom	 24.	 Juli	 1924	 für	 diese	 Kirchengemeinde	
zum

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Vermögensverwalter

bestellt.

Dem	vermögensverwalter	obliegen	die	vertretung	der	
Kirchengemeinde	sowie	die	verwaltung	des	vermögens	
in	 der	 Kirchengemeinde	 entsprechend	 der	 für	 den	 Kir-
chenvorstand	 geltenden	 staatlichen	 und	 kirchlichen	
Rechtsvorschriften.	Die	dem	mit	der	Leitung	der	Pfarrei	
beauftragten	Geistlichen	nach	kirchlichem	Recht	im	Übri-
gen	 zukommenden	 befugnisse	 bleiben	 hiervon	 unbe-
rührt.

Mit	 Wirksamwerden	 dieser	 bestellung	 endet	 zugleich	
die	Zuständigkeit	des	bisherigen	Kirchenvorstandes.

Paderborn,	6.	1.	2010

L.s.

Generalvikar

az.:	1.7/51603-503-1/92

Nr. 57. Hinweise und Empfehlungen zur Pfingstakti
on RENOVABIS in der Zeit vom 22. April bis 
zum 23. Mai 2010 und Kollekte am Pfingst
sonntag, 23. Mai 2010

„Alle sollen eins sein“ (Joh 17,21)!

so	 lautet	 das	 Motto	 der	 Renovabis-Pfingstaktion	
2010.	Die	solidaritätsaktion	der	deutschen	Katholiken	mit	
den	 Menschen	 in	 Mittel-	 und	 osteuropa	 verbindet	 ihr	
Leitwort	mit	dem	appell	 „Miteinander handeln im osten 
Europas“!	 Das	 Hilfswerk	 hat	 dabei	 die	 römisch-katholi-
schen	Partner,	aber	auch	die	Partner	der	Kirchen	des	by-
zantinischen	 Ritus	 –	 die	 ostkirchen	 –	 im	 blick.	 Die	 mit	
Rom	 verbundenen	 unierten	 griechisch-katholischen	 Kir-
chen	 und	 die	 orthodoxen	 Kirchen	 in	 den	 Renovabis-
Partnerländern	 sind	 außerdem	 langjährige	 Partner	 der	
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–	 Predigt/Hinweis	auf	die	Pfingstaktion	von	Renova-
bis	 (siehe	 aktionsheft,	 CD-RoM)	 und	 die	 Kollekte	 am	
nächsten	sonntag	(Pfingsten)

–	 verteilung	der	spendentüten	mit	dem	Hinweis,	dass
–	 die	 spende	 für	 die	 Menschen	 in	 osteuropa	 am	

Pfingstsonntag	eingesammelt	wird,
–	 zum	Pfarramt	gebracht	oder
–	 dass	 sie	 auf	 ein	 Renovabis-spendenkonto	 über-

wiesen	werden	kann.
–	 Faltblätter:	nachlegen	auf	dem	schriftenstand	oder	

einlegen	in	die	Gottesdienstordnung

Samstag und Pfingstsonntag, 22./23. Mai 2010

Gottesdienst mit Predigt und Spenden-Aufruf zur RE-
noVAbiS-Kollekte

„Heute	bittet	die	Kirche	durch	die	aktion	Renovabis	
um	 eine	 spende	 für	 die	 Menschen	 in	 Mittel-,	 ost-	 und	
südosteuropa.“

Predigtvorschlag	(siehe	aktionsheft,	CD-RoM)

–	 Gemäß	 dem	 Wunsch	 der	 deutschen	 bischöfe	 wird	
die	 Renovabis-Kollekte	 für	 die	 aufgaben	 der	 solidari-
tätsaktion	 Renovabis	 ohne	 jeden	 abzug	 an	 die	 bis-
tumskasse	 weitergegeben.	 Das	 ergebnis	 der	 Renova-
bis-Kollekte	ist	mit	dem	vermerk	„Renovabis	2010“	zu	
überweisen	an:	Kto.-nr.	10	701	900	bei	der	bank	für	Kir-
che	 und	 Caritas	 (bLZ	 472	 603	 07).	 Diese	 Überweisung	
soll	 innerhalb	 eines	 Monats	 erfolgen.	 Die	 bistumskasse	
leitet	die	beträge	unverzüglich	an	Renovabis	weiter.

Hinweis:

–	 Die	 Pfingstnovene 2010 „Komm, du Geist der Ein-
heit“ von Domkapitular Monsignore Wilm Sanders,	 legt	
beeindruckende	 Meditationen	 vor.	 Die	 Pfingstnovene	
empfiehlt	unser	(erz-)bischof	ausdrücklich	für	das	nove-
nengebet	zwischen	Christi	Himmelfahrt	und	dem	Pfingst-
fest	 zum	 Gebet	 in	 den	 Pfarreien,	 in	 Familienkreisen,	
Gruppen	und	verbänden	als	Gebetsbrücke	nach	ostern.

–	 besonders	hingewiesen	sei	auf	das	Aktionsheft,	das	
in	den	„bausteinen für den Gottesdienst“	auch	Predigtim-
pulse	an	die	Hand	gibt.	außerdem	gibt	es	zur	Renova-
bis-Pfingstaktion	 Materialien,	 die	 allen	 Pfarrgemeinden	
unmittelbar	nach	ostern	per	Post	zugehen.	im	o.	g.	akti-
onsheft	 finden	 sich	 Reportagen und Zeitzeugenberichte	
mit	 vielen	 impulsen, inspirationen und Handlungsvor-
schlägen	 –	 insbesondere	 für	 den	 Schulunterricht	 und	
erstmals	 auch	 für	 den	 Kindergarten.	 Zusätzlich	 zu	 den	
Texten	 gibt	 es	 als	 Audio-Dateien das REnoVAbiS-Lied 
„Dass erneuert werde das Antlitz der Erde“	 und	 bilder, 
Länderprofile, Landkarten.	 sämtliche	 Materialien	 befin-
den	 sich	 auf	 der	 neuen	 CD-RoM	 zur	 Renovabis-
Pfingstaktion,	weiteres	zusätzliches	Material	kann	nach-
bestellt	werden.

informationen zur Pfingstaktion erhalten	sie	direkt	bei	
der	 Solidaritätsaktion REnoVAbiS,	 Kardinal-Döpfner-
Haus,	 Domberg	 27,	 85354	 Freising,	 Telefon	 0	81	61	/	
53	09-49,	Fax:	0	81	61	/	53	09-44,	e-Mail:	 info@renovabis.
de,	 internet:	 www.renovabis.de,	 MaTeRiaLbesTeL-
LUnG:	renovabis@eine-welt-mvg.de

solidaritätsaktion.	 Renovabis-Hauptgeschäftsführer	
Pater	Dietger	Demuth	erinnert	daran,	dass	dieses	Thema	
die	Hilfsbereitschaft	der	Deutschen	für	ihre	nachbarn	im	
osten	europas	wecken	soll:	„Denn	schließlich	ist	uns	als	
Christen	 der	 östlichen	 und	 der	 westlichen	 Tradition	 so-
wohl	das	gemeinsame	Glaubenszeugnis	aufgetragen	als	
auch	 eine	 gemeinsame	 Weltverantwortung,	 die	 sich	 in	
der	nächstenliebe	mit	den	schwächsten	Gliedern	der	Ge-
sellschaft	ausdrückt.	Lassen	sie	uns	miteinander	handeln	
für	ein	christlich	geprägtes	und	sozial	gerechtes	europa!“

Renovabis	 verbessert	 mit	 seiner	 Projektarbeit,	 die	
insbesondere	durch	die	spenden	der	deutschen	Katholi-
ken	als	nachhaltige	Hilfe	zur	selbsthilfe	möglich	wird,	die	
Zukunftsaussichten	vieler	Menschen	in	den	Ländern	Mit-
tel-,	ost-	und	südosteuropas.

Eröffnung und Abschluss der Pfingstaktion 2010

Die	 Renovabis-Pfingstaktion	 2010	 wird	 stellvertre-
tend	 für	 alle	deutschen	 (erz-)Diözesen	am	sonntag,	25.	
april	2010	 im	bistum	Limburg	eröffnet.	Den	eröffnungs-
gottesdienst	 zelebriert	 Diözesanbischof	 Dr.	 Franz-Peter	
Tebartz-van	elst	zusammen	mit	vinko	Kardinal	Puljic	von	
sarajevo	 (bosnien-Herzegowina),	 erzbischof	 alojz	 Tkác	
von	 Kosice	 (slowakische	 Republik),	 erzbischof	 Jan	
Graubner	 von	 olomouc	 (Tschechische	 Republik)	 und	
weiteren	Gästen	aus	Mittel-	und	osteuropa	um	10	Uhr	im	
Frankfurter	Dom	st.	bartholomäus.

Den	 abschlussgottesdienst	 der	 aktion	 feiert	 am	
Pfingstsonntag,	 23.	 Mai	 2010,	 in	 eichstätt	 von	 bischof	
Gregor	 Maria	 Hanke	 osb	 mit	 Weihbischof	 bohdan	
	Dzyurakh	 in	 Kiew	 (Ukraine)	 und	 weiteren	 Gästen	 um	 9	
Uhr	im	eichstätter	Dom.

Die	aktionszeit	beginnt	am	Donnerstag,	22.	april	2010,	
in	 allen	deutschen	Pfarrgemeinden	als	vorbereitung	auf	
die	 bundesweite	 eröffnung	 am	 folgenden	 sonntag,	 25.	
april,	 und	 endet	 am	 Pfingstsonntag,	 23.	 Mai	 2010,	 mit	
der	Renovabis-Kollekte	für	Mittel-	und	osteuropa	in	al-
len	katholischen	Gottesdiensten	in	Deutschland.

REnoVAbiS-Kollekte am Pfingstsonntag

am	 Pfingstsonntag	 (23.	 Mai	 2010)	 sowie	 in	 den	 vor-
abendmessen	 (22.	 Mai	 2010)	 wird	 in	 allen	 katholischen	
Kirchen	 die	 Renovabis-Kollekte	 für	 osteuropa	 gehal-
ten.

Kalendarium zur Durchführung der REnoVAbiS- 
Pfingstaktion 2010 ab Donnerstag, 22. April 2010  

(beginn der Aktionszeit)

–	 aushang	der	Renovabis-Plakate
–	 verteilung	 der	 Faltblätter	 an	 die	 Gottesdienstbesu-

cher	oder	mit	dem	Pfarrbrief

Sonntag, 25. April 2010

–	 bundesweite	 eröffnung	 der	 diesjährigen	 aktion	 um	
10	Uhr	im	Frankfurter	Dom	st.	bartholomäus

Siebter Sonntag der osterzeit: Samstag und Sonntag, 
15./16. Mai 2010

–	 verlesen	des	aufrufs	der	deutschen	bischöfe	(siehe	
nr.	48.)	 in	allen	Gottesdiensten,	auch	 in	den	vorabend-
messen.
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Herr	 Weihbischof	 Matthias	 König	 konsekrierte	 am	
15.	Februar	2009	den	altar	 in	Drolshagen-bleche	 in	ho-
norem	s.	Josephi.

d)	Herr	Weihbischof	Hubert	berenbrinker	spendete	im	
Jahr	2009	das	sakrament	der	Firmung:

im	Dekanat	Märkisches	sauerland	 1.279	Firmlingen
im	Dekanat	bielefeld-Lippe	 1.134	Firmlingen
im	Dekanat	Hochsauerland-Mitte	 1.161	Firmlingen

insgesamt	 3.574	Firmlingen

des	Weiteren	in

brakel,	st.	Johannes	 	54	Firmlingen

insgesamt	 3.628	Firmlingen

Herr	Weihbischof	Hubert	berenbrinker	segnete	am	28.	
september	2009	die	Kapelle	im	Haus	st.	Raphael	in	bur-
bach	in	honorem	s.	Raphaelis.

Herr	Weihbischof	Hubert	berenbrinker	konsekrierte	am	
23.	november	2009	den	altar	 in	der	Werktagskapelle	 in	
Paderborn-schloß	neuhaus	in	honorem	s.	Udalrici.

e)	 Herr	 abt	 Dominicus	 Meier	 osb	 spendete	 im	 Jahr	
2009	das	sakrament	der	Firmung:

im	Dekanat	Märkisches	sauerland	 73	Firmlingen
im	Dekanat	bielefeld-Lippe	 29	Firmlingen
in	Paderborn,	st.	bonifatius	 	42	Firmlingen

insgesamt	 144	Firmlingen

Nr. 58. Pontifikalhandlungen 2009 – Korrektur

Die	im	amtsblatt	vom	17.	3.	2010	unter	nr.	42.	abge-
druckte	 auflistung	 der	 Pontifikalhandlungen	 ist	 zu	 den	
buchstaben	c),	d)	und	e)	wie	folgt	zu	korrigieren:

c)	Herr	Weihbischof	Matthias	König	spendete	im	Jahr	
2009	das	heilige	sakrament	der	Firmung:

im	Dekanat	Paderborn	 1.563	Firmlingen
im	Dekanat	Hochsauerland-West	 1.192	Firmlingen
im	Dekanat	Unna	 1.069	Firmlingen

insgesamt	 3.824	Firmlingen

des	Weiteren	in:

bangalore,	indien	 1	Firmling
brilon	(Pastoralverbund)	 89	Firmlingen
Mastholte,	st.	Jakobus	 58	Firmlingen
Lippstadt	und	Paderborn,	
Kath.	ital.	Mission	 20	Firmlingen
Jva	Detmold	 	1	Firmling

insgesamt	 3.993	Firmlingen

des	Weiteren	in:

Paderborn	(erwachsenenfirmung)	 46	Firmlingen
Dortmund	(erwachsenenfirmung)	 	46	Firmlingen

insgesamt	 4.085	Firmlingen

Nr. 59. Abgabe von Kirchenleuchten

Mit	 der	 Renovierung	 der	 Pfarrkirche	 st.	 Johannes	
bapt.	zu	Delbrück	wurde	die	Kirchenbeleuchtung	erneu-

ert.	Die	alten	Lampen	sind	noch	gut	erhalten	und	werden	
vom	Kirchenvorstand	günstig	abgegeben.	Für	weitere	in-
formationen	 steht	 Herr	 stefan	 Hermelingmeier,	 Tel.:	
0	52	50	/	68	40	zur	verfügung.
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